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DIE GRÜNDLAGEN DES ENTWURFES.

dchriften von der Art der vorliegenden finden nur
wenige Käufer. Ich mufs mich lmrz fassen ! —- spricht der
Geist in Shakspear's Hamlet und Ich mit Ihm!

Und doch bedarf vielleicht gerade eine solche Arbeit
eines stattlichen Panzers und Schildes, damit sie ohne
Gefahr öffentlich erscheinen hönne. Denn in dem gan¬
zen Gebiethe der philosophischen Rechtswissenschaft
gleicht kein Theil so sehr einem Schlachtfelde, als das
philosophische Strafrecht.■ (Und ein Strafgesetzbuch ist
oder soll das philosophische Slrafrecht selbst seyn, ein¬
gehleidet und umgestaltet in eine Strafpredigt, die an
ein bestimmtes Volk gerichtet wird.) Die Rechtsgelehr¬
ten, sonst in einer niederem Sphäre sich bewegend, sa¬
hen sich in diesem Theile ihrer Wissenschaft genöthiget,
zu den letzten Gründen der Sittenlehre hinaufzusteigen.
Aber bald schien wieder andere Forderungen die Mensch¬
lichheit, andere der Staat zu machen. Auch die dem
Menschen angebohrne Streitlust, (das Salz der Geister¬
welt,) that das Ihrige.

• Die Ausarbeitung eines Strafgesetzbuches hat
noch überdiefs ihre eigenthümlichen Schwierigheiten.
So manchem Zweifel auch die Grundsätze des Strafrechls
an sich unterworfen seyn mögen, über diese mufs der¬
jenige mit sich einverstanden seyn, -welcher das Wagstück
einer solchen Arbeit unternimmt. Aber, so wie man nun
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jene Grundsätze durchzuführen und sie insbesondere auf
die einzelnen Vergehen anzuwenden beginnt, siebt man
sich unausbleiblich in eine Menge Bedenklichheiten ver¬
wickelt, welche, wahre Gewissenszweif'el, das Gemülh
um so mehr beunruhigen, je schwerer es ist, sie, eben
weil sie nur Einzelheiten betreffen, auch bey der gewis¬
senhaftesten Vorsicht genügend zu beseitigen. Ja, nicht
minder peinigend ist die Furcht, sie zu übersehn. Mit
einer jeden Sträfdrohung macht man-ein Vergehn. Eine
jede Unbestimmtheit in den Bedingungen einer Strafdro¬
hung ist oder verstattet eine Ungerechtigkeit. Ich will
nicht fortfahren! Was kann und was darf man nicht alles
von dem fordern, welcher mit einer solchen Arbeit her¬
vorzutreten wagt — Wissenschaft, Erfahrung, sittliches
Gefühl, Einbildungskraft!

Jedoch — schon habe ich in einer andern Schrift,
(in dem dritten Bande meines Werkes: Vierzig Bücher
vom Staate — welcher zugleich mit diesem Entwürfe er¬
scheint) das Strafrecht ausführlicher behandelt. Wer
ein Strafgesetzbuch ausai'beitet, sey es auch nur mit der
Aussicht, dafs seine Arbeit gelegentlich von Andern be¬
nutzt werden kann, arbeitet am besten für seinen Buhm,
wenn er nur für die Sache selbst, eine der'heiligsten
Angelegenheiten der Menschheit, arbeitet. Das Wahre
strebt zum Licht und Leben empor, wie der Baum aus
der- Tiefe.

Man kann ein philosophisches Strafrecht ausarbeiten,
ohne irgend einen bestimmten Zustand der menschlichen
Gesellschaft oder irgend einen' bestimmten Staat zum
Grunde zu legen. Anders verhält sich die Sache mit der
Ausarbeitung eines Strafgesetzbuches. Was sind Strafen,
wenn sie unwirksam $ also nicht auf die Denk - und
Gemüthsart eines bestimmten Volkes oder gewisser be¬
stimmter1 Volkerschaften berechnet sind ? Wie kann man
die einzelnen Vergehen vollständig aufzählen, oder ge-
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nügend bestimmen, wenn man nicht von einem bestimmten
Zustande der bürgerlichen Gesellschaft ausgeht? Also

auf welchen Staat oder auf welche Staaten

ist der vorliegende Entwurf berechnet?

Auf die einherrschaftlichen Staaten des Deutschen
Bundes. — Diese unbestimmtere Bestimmung des Ent¬
wurfes hat ihre Nachthe&esvmd ihre Vörtheile. Ihre
Nachtheile; — weil sich der Entwurf weniger an das Be¬
stehende anschliefsen konnte und durfte. Ihre Vörtheile;
— weil es daher dem Verfasser erlaubt war,- dem' Höch¬
sten und Besten freimüthiger nachzustreben; Wenn es
wahr ist, dafs, wie Walter Scott in einer seiner Schrif¬
ten bemerkt, die Deutschen durch Interessen, die Eng¬
länder durch Gründsätze, die Franzosen durch das Ge¬
fühl beherrscht werden, so sind vielleicht die Deutschen
für eine wahrhaft menschliche Strafgesetzgebung fem
meisten empfänglich. Auf jeden Fall ist es gut, die Men¬
schen höher zu stellen j als sie stehn^ — um sie höher
zu lieben^

Die Aufgabe
des Strafrechts, der Grundlage einer

jeden Strafgesetzgebung,
dürfte' sich in folgende drey Hauptaufgaben auflösen
lassen:

1) Was soll der Staat bestrafen?
2) Nach welchem Mafsstabe und
3) wie d. h. mit welchen Arten der. physi-

, sehen Uebel soll der Staat strafen?
In Beziehung auf eine jede von diesen Fragen will

ich den Gründsatz aufstellen, von welchem ich ausgegan¬
gen bin. Ich mufs fürchten öder ich sollte wünschen j dafs
ein Jeder den vorliegenden Entwurf eines Strafgesetzbu¬
ches ungelesen lassen werde,* welcher den einen oder den
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andern dieser Grundsätze verwirft, so tief greift ein jeder
derselben in den ganzen Plan und Bau der Arbeit ein.

Zur ersten Frage: Keine Handlung ist straf¬
bar, welche nicht die Rechte Anderer ver¬
letzt oder sie auf'serlieh d. h. abgesehn von
der Gesinnnung des Handelnden gefährdet;
eine Handlung anderer A.'t ist' weder in thesi noch in liy-
pothesi, weder nls ein \T e-- rcn < noch als eine Vergehung,
strafbar. — Allerdings hat der Staat auch gegen dieje¬
nigen , welche ihn subjektiv d. h.. ihren Gesinnungen nach
gefährden, ein Kriegsrecht, ein jus praeventionis. Aber
indem er eine Handlung mit einer Strafe bedroht oder
sie in einem einzelnen Falle bestraft, thut er etwas an¬
deres, als eine blofse Sicherheitsmafsregel ergreifen; er
bezieht alsdann die Handlung auf ein gebrochenes Gesetz,
•auf eine Verletzte Pflicht. Nun ist aber der Staat nur in
«ofurn befugt, eine Handlung in diese Beziehung zu
-setzen oder die TJnterthancn zu einer gewissen Handlung
zu verpflichten, als die Handlung äufserlich rechts¬
widrig ist. Vergeblich würde man sonst eine Scheidlinie
zwischen der Slrafgcwalt des Staates und zwischen der
Slrafffewalt der Gottheit oder der Eltern und Erzieher,
ja überhaupt eine Begrenzung der Staatsgewalt zu finden
suchen. Entweder ist der Sjtaat schlechthin oder er ist
in keinem Falle befugt, die Gesinnungen, als solche, zu
bestrafen.

Hieraus folgt: i) In dem gesetzlichen Begriffe eines
jeden einzelnen Vergehns mufs eine bestimmte äufser¬
lich rechlwitlrige oder äufserlich gef hrliche Hand¬
lung liegen. Z. B. Die Abschliefsung eines Vereines für
irgend einen verbrecherischen Zweck ist noch überall
nicht ein Vergehn. Der "Verein mufs zu Thaten geschrit¬
ten seyn, weun er als ein Vergehn strafbar und nicht blos
der Gegenstand einer Sicherheitsmafsregel seyn soll. Eben
so wenig ist die Verfälschung einer Urkunde oder das



Ausprägen falscher Münzen schon für sich ein Yergehn.
Sondern in bevden Fällen mufs der Urheber der Iland-
hmg noch irgend einen Gebrauch beziehungsweise von
der Urliunde oder von dem Gelde gemacht haben.

Man wird, -was die Anwendung dieser Folgerung be¬
trifft, dem vorliegenden Entwürfe den Vorwurf der In-
1 onsequenz machen j namentlich in der Lehre von dem
Hoch - und von dem Landesverralhe. Aber nicht ohne
Grund habijn die Rechtsgelehrten diese beiden Vergehen
i'elicla excepta genannt oder zu den delictis ipso jure ex-,
crptis gerechnet. Wo Alles auf dem Spiqfesleht, bann
der Staat selbst von Strafen kraft des Kriegsrechles Ge-
i rauch machen . wenn sich diese auch nicht an sich, recht¬
fertigen lassen.

2) Eine Handlung, welche die Gesetze mit einer
Strafe bedrohn, — also ein Vergehn — ist in einem ge¬
gebenen Falle nur in sofern strafbar, als das Yergehn
vollbracht worden ist. Die Vorbereitung zu einem
Vergehn, der Versuch eines Vergehns, selbst die Voll¬
ziehung eines Vergehn», die-jedoch den beabsichtigten.
Erfolg nicht gehabt hat, ist nicht strafbar, sondern er¬
mächtiget den. Staat nur von dem Schuldigen eine Sicher¬
heitsleistung, z.B. die Stellung eines Bürgen zu fordern.
— Man erwäge zur Bestätigung dieses Satzes noch Fol*
gendes: Man ist bey der Auflösung einer wissenschaftli¬
chen Aufgabe selten auf dem rechten Wege, wenn man,
-uie man sich auch wende, überall auf Schwierigheiten
stufst. Aber, wie viele sind der Streitfragen, zu welchen
die gewöhnliche Theorie, dafs schon der Versuck, ein
Vergehn zu verüben, strafbar sey,. Veranlassung gegeben*
hat ? Ist auch das blos vorbereitete Vergehn strafbar?
Soll der Versuch dem vollbrachten Vergehn gleich, oder
milder, als dieses, bestraft werden? Ist das (jedoch
ohne Erfolg) vollzogene Vergehn auch dann strafbar,
wenn es in dem gegebenen Falle schlechthin unmöglich
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war, dafs die That den beabsichtigten Erfolg haben tonnte?
z. B. also, wenn eine Mutter Alles gethan hat, um ihr
neugebornes Kind zu erstichen , die Aerzte jedoch urthei-
len, dafs das Kind todt zur Welt gekommen ist ?

Zur zweyten Frage: Eine Handlung, welche
der Staat (nach dem ersten Grundsatze) zu bestra¬
fen berechtiget ist, ist nicht in dem Grade
mehr oder weniger strafbar, in welchem sie
die Rechte Anderer mehr oder weniger ver¬
letzt oder mehr oder weniger äufserlich ge¬
fährdet, sondern in dem Grade, in welchem
sie mehr oder weniger unsittlich ist. Denn
der wahre Sinn und Geist einer Strafgesetzgebung ist
der, dafs sie den Krieg, den der Staat gegen die Ueber-
treter seiner Gesetze zu führen berechtiget ist, in eine
Vergeltung nach sittlichen Begriffen verwandeln und so
auf der einen Seite des Feindes schonen, auf der andern
Seite aber den Geist des eigenen Heeres — der friedli¬
chen Bürger — veredeln, in diesen den Abscheu vor
Unthaten wecken oder befestigen soll. — Allerdings sol¬
len die Strafen, die der Staat droht, von Vergehungen
abschrecken. Aber die Frage ist die: Soll das Gesetz,
um diesen Zweck zu erreichen, seine Stimme an die
thierische oder an die sittliche Natur im Menschen rich¬
ten? vorausgesetzt allemal, dafs diejenigen, zu welchen
das Gesetz spricht, sich bereits über den Zustand der
Thierheit erhoben haben. Die Frage ist ferner die, ob
der wissenschaftlich ungebildete oder der nicht verbildete
Mensch nach einem andern Mafsstabe die Strafbarkeit der
Vergehen, nach einem andern die Strafbarheit unsittlicher
Handlungen beurtheilt? — Allerdings ist die äufsere
Gefährlichkeit der Vergehen ein Moment, welches auch
bey der Beurtheilung der Unsittlichkeit (und mithin bey
dem gesetzlichen Maafse der Strafe) der Vergehen in
Betrachtung kommt. Aber es ist nicht das einzige, wenn
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auch, (besonders wegen der Nothwendigkeit, die gesetz¬
lichen Strafdrohungen an bestimmte allgemeine Merkmale
der Handlungen zu knüpfen,) ein Hauptmoment.

Hieraus kann gefolgert werden: j) Es giebt Hand¬
lungen, welclie an sich zwar strafbar sind, welche jedoch,
weiJ man siq nicht wegen ihrer Unsittlichkeit oder nach
dem Maafse ihrer Unsittlichkeit bestrafen kann , besser un¬
gestraft bleiben. — Z. B. Die Unzucht dürfte an sich
allerdings ein Vergehn seyn. Aber sie bleibt besser un¬
gestraft, weil man in der Regel nur den Erfolg, (die
Schwängerung oder die Schwangerschaft,) und nicht die
Handlung bestrafen kann. Wicht weniger ist die Beschä¬
digung fremden Eigenthums, ist die Ehrenkränkung (die
Injurie) an sich ein Vergehn. Aber besondere Fälle ab¬
gerechnet ist die Strafbarkeit des einen und des andern
Vergehns im Allgemeinen so wenig bestimmbar, 'ja selbst
so zweifelhaft, dafs es gerathener seyn möchte, es wegen
beyder in der Regel bey einer Klage auf Genugthuung
bewenden zu lassen.

2) Wenn man auch in dem Theile eines Strafge¬
setzbuchs, welcher von den einzelnen Vergehen handelt,
diejenige Verschiedenheit der Handlungen, welche auf
der Verschiedenheit der Folgen der Handlungen beruht,
berücksichtigen darf und (sogar, -wegen des so eben an¬
geführten Grundes, -vorzugsweise) berücksichtigen mufs;
so sind doch in demselben Theile nicht weniger die übri¬
gen Momente der Strafbarkeit zu beachten. — Z. B. Kein
Strafgesetzbuch dürfte in der Lehre vom Diebstahle die
Verschiedenheit des "Wertlis der gestohlnen Sachen, (den
Unterschied zwischen dem grofsen und dem kleinen Dieb¬
stahle,) unberücksichtiget lassen können, so unwesent¬
lich oder so willkükrlich gewählt auch dieses Merkmal
seyn mag. Aber es würde ein grofser Fehler seyn, wenn
das Gesetz bey der Bestrafung des Diebstahls allein die¬
ses Merkmal ins Auge fafste oder nicht eben sowohl die
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Geflissenheit der That oder die Verwogenheit des Thäters
in Anschlag brächte. Bey dem Vergehn der Verwundung
ist die Beschaffenheit der zugefügten Wunden allerdings
auch für die Bestrafung der That von Belang. Nicht we¬
niger aber sind die gebrauchten Werkzeuge, die Uni¬
stände der Zeit und des Orts und andere die Unsittlichkeit
der Handlung bestimmende Momente bey der Androhung
der gesetzlichen Strafe zu beachten.

Zur dritten Frage: Der vorliegende Ent¬
wurf k e n n t (mit einer einzigen nur in zwey oder in drey
Fällen eintretenden Ausnahme) nur eine einzige
Strafart, die Gefängnifsstrafe. Er läfst keine
Verschärfung der Strafen zu.

Es giebt viele sonst wachere Männer, welcbe eine
besondere Vorliebe für die Mannigfaltigkeit der Strafarten
haben, gleich als wären die Strafen Naturschönheiten oder
Kunstwerke. Man ist, um die Zahl der Strafarten zu ver¬
mehren , sogar so weit gegangen, dafs man Rechtsnach-
theilc, welche das bürgerliche Recht mit der Verübung
gewisser Vergeben verknüpft,— z.B. die Amtsentsetzung,
•— unter die Strafarten aufnahm, oder dafs man eine Ver¬
schiedenheit der Strafarten durch eine Verschiedenheit der
Benennungen zu erkünsteln suchte! Aber giebt es denn
speeifische Mittel gegen gewisse Vergeben, wie ge¬
gen gewisse Krankheiten? Und wenn das nicht der Fall
ist, wie kann die Idee der gleichen Schändlichkeit aller
Vergehen, — die Idee, omnia peccata esss aeq ualia ,
•— bey einem Volke aufleben, wie kann das Volk die
Vergehen mit einander gehörig vergleichen, wie kann
sich der Gesetzgeber der in der Wirklichkeit stetigen
Abstufung gesetzwidriger Handlungen in seinen Straf-
drolningen nähern, wenn für das eine Vergehn diese für
das andere eine andere Strafart gewählt wird und zu wäh¬
len ist? — Dieses vorausgesetzt bedarf es übrigens nicht
erst eines Beweises, dafs, ins besondere in den Deutschen
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Staaten, allein die G efängnifsstrafe zu dieser einzi¬
gen Strafart geeignet sey.

Jedoch, auf einige Vergehen, — auf den Hoch- und
den Landesyerrath, auf den Elternmord und, bedingungs¬
weise, auf die Verletzung der Anstalten, -welche gegeu
die Verbreitung einer anstechenden Kranhheit «(. troffen
-worden sind, — setzt der Entwurf ansnahmenweise dij
Todesstrafe. Zwar dürfte sich die Todesstrafe als
Strafe, (dieses "Wort in seiner eigentlichen und -wahren
Bedeutung genommen,) schwerlich vertheidigen lassen.
Denn soll nicht eine jede Strafe zugleich das sittliche In¬
teresse des Sträflings zur Grundlage haben? Darf ein
Mensch über seinen Mitmenschen ein Sliafübel verhän¬
gen, welchem dieser nicht sich selbst unterwerfen darf?
(Die Todesstrafe erinnert an die Ewigheit der llöllenstra-
l'en.) Aber der Entwurf hat die Todesstrafe für jene Ver¬
gehen nicht nach dem Straf- sondern nach demKriegs-
rechte beybehaltcn. Die Hoch- und die Landesverräther
fallen billig als Feinde des Staates, als hostes reipublicae,
die, welche ihre Eltern morden oder Kranhheit und Tod
im Lande verbreiten , als Feinde des menseblichen Ge¬
schlechts, als hostes gencris humarii. — Für die Voll¬
ziehung der Todesstrafe durch das Fallschwer dt,
welche der Entwurf in Vorschlag bringt, hann ich zwey
nicht zu verachtende Gewährsmänner anführen, — den
Entwurf eines Strafgesetzbuches für das K. Sachsen nnd
den für das K. Haniuner. (Nur irren sich die Verfasset'
dieser Werlte darinne, dafs sie die Guillotine durch Fall¬
beil übersetzen. Die Guillotine ist nicht ein hachendes-
sondern einschneidendes Werh^eug des Todes.)

Ich habe hier nicht der Geldstrafen als einer
Ausnahme von der Regel gedacht, so umfassend auch
der Gebrauch ist, den der Entwurf von ihnen macht oder
zu machen verstat tot. Denn die Geldstrafen sind in dem
Geiste des Entwurfs nur eine Bechtswohilhat, welche der
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Bichter dem Sträflinge angedeihen lassen kann; und zwar
in den Fällen, in welchen die Unsittlichheit der Handlung
zweifelhaft ist oder doch weniger als der durch die Hand¬
lung gestiftete Nachtheil in Betrachtung kommt.

So wie der Entwurf die Mannigfaltigheit der Strafar-
ten verwirft, so verwirft er auch (und aus denselben
Gründen) eine jede Verschärfung der Strafen. In
der That, die Verschärfungen der Strafen, die in andern
Gesetzbüchern vorkommen, dürften sich haum gegen den
Tadel rechtfertigen lassen, dafs sie entweder Armselig¬
heiten oder Grausamheiten oder schmälige Verletzungen
des Ehrgefühles sind. Was kann es z.B. nützen, wenn
der Sträfling im Zuchthause eine Kette mit sich herum
schleppt, für Andere eine Störung, für ihn bald keine
Last und kein Schimpf mehr.

Wer wird dem Entwürfe, was sein Strafsystem be¬
trifft, in verschiedenen Beziehungen eben so wohl den
Vorwurf übergrofser Milde als den übergrofser Strenge
machen.

Den Vorwurf übergrofser Milde—nahmentlich in so
fern, als pr theils die Dauer der Gefängnifsstrafen zu kurz
ansetzt, theils von den Strafarten die Schläge gänzlich
ausschliefst. — Es, ist hier nicht der Ort, mich über die¬
sen Vorwurf im allgemeinen zu erklären; ich.kann hier
nur auf das Buch (die l\o Bücher vom Staate) verweisen,
auf welches ich mich schon oben bezogen habe. Nur das
Behcnntnifs will ich hinzufügen, dafs ich, so sehr ich
auch die Meinung'derjenigen theile, welche Schläge als
Strafen gänzlich verwerfen, dennoch mehr wünsche als
hoffe, dafs man in den Deutschen Staaten, nahmentlich
in den Grenzstaaten, ohne körperliche Züchtigungen aus¬
kommen könne. Ins besondere in den Deutschen Grenz¬
staaten hat die Regierung einen ununterbrochenen Krieg
gegen Gauner und gegen anderes liederliches Gesindel,
das sich aus dem Auslande einschleicht, zu führen. Wie
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kann man sich gegen Menschen mit Schonung des Ehrge¬
fühls vertheidigen, hey -welchen alles Ehrgefühl erstor-
hen ist?

Den Vorwurf übergrofser Strenge; —■ aus einem
doppelten Grunde; theils weil der Entwurf nichts über
die Behandlung der Gefangenen enthält, z. B. nicht die
so menschliche Vorschrift des K. Baierschen Strafgesetz-
huches wiederholt, dafs der zur Strafe des Zucht- oder
Arbeitshauses Verurtheilte, wenn er sich in der Straf¬
anstalt wohl aufführe, nach Ablauf von drey Viertheilcn
der Strafzeit auf Entlassung rechnen dürfe; theils weil
der Entwurf, wenn auch im Strafen mild, dennoch in
Bestimmung der rechtlichen Folgen der Strafen und nah-
mentlich in so fem, als er mit gewissen Strafen den bür¬
gerliehen Tod verbinde, desto strenger sey. — Jedoch,
auf den ersten Grund antworte ich, dafs ich eine Straf¬
ordnung als eine wesentlich nothwendige Beylage zu
einem jeden Strafgesetzbuche betrachte; dafs ich den Ent¬
wurf mit der Voraussetzung ausarbeitete, dafs, wenn er
je ins Leben treten könnte und sollte, mit ihm zugleich
eine neue Strafordnung erscheinen müfste; endlich, dafs
in dieser auch die oben angeführte Vorschrift des K. Baier¬
schen Strafgesetzbuchs, sammt ähnlichen Vorschriften,
schichlicher ihre Stelle finden würde. — Dem zweyten
jener Gründe läfst sich entgegensetzen, dafs man, wenn
man die rechtlichen Folgen der Strafe mit gebührender
Schärfe durchführe, eben deswegen im Strafen desto mil¬
der seyn hünne; dafs man mit der Lehre von den recht¬
lichen Folgen der Strafen die Lehre von der Wiederein¬
setzung der Bestraften in den vorigen Stand (vgl. Code
d'instruct. crim. Art. 619. ff.) in Verbindung zu setzen
habe, welche letztere Lehre jedoch in die Strafgerichts¬
ordnung gehört; dafs übrigens das Französische Becht,
wenn es den bürgerlich Todten schlechthin aus dem Buche
der Lebendigen ausstreicht, Ueinesweges Beyfall verdie¬
nen dürfte.
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Es ist unmöglich, einem Volke gute Strafgesetze zu
gehen oder zu bewahren, wenn nicht

die Polizey
derselben zu Hülfe hommt. Gewisse Polizeyliche Mafsre-
geln und Einrichtungen stehen sogar mit der Strafgesetz-
gehung in einer so -wesentlichen Verbindung, dafs das
Strafgesetzbuch und die Strafgerichtordnung der Ort ist,
wo sie gesetzlich zu bestimmen und vorzuschreiben sind.
Vorschriften dieser Art sind in dem .Entwürfe z. B die¬

jenigen, welche die wegen eines versuchten Vergehns zu
leistende Sicherheit und die polizeyliche Aufsicht über die
aus dem Strafarbeitshause Entlassenen betreffen. Eine
noch gröfsere Zahl solcher Vorschriften gehört in die
S trafgerichtsord nung.

In einer Laum- weniger genauen Verbindung steht
das Strafrecht mit

dem bürgerlichen Rechte des Staates.
In einigen Fällen (z. B. in der Lehre von den Ehren-

lirä'nliungen,) hat man das letztere sogar als eine Ergän¬
zung des ersteren zu betrachten. — Bcy der. Abfassung
dieses Entwurfes mufste, wegen jjener Verbindung zwi¬
schen beyden Rechten, auf irgend ein urhun dliches
bürgerliches Recht Beziehung genommen werden. "Wenn
nun der Entwurf zu diesem Behuf'e das Französische
bürgerliche Recht oder das Badensche Landrecht (z.B. in
der Lehre von der Zahlungsilüchtigkeit, vgl. den Anhang
zu dem Bad. L. R., von den Handelsgesetzen S. 250 ff.)
gewählt hat, so wird man diese Wahl oder diese Vorliehe,
wegen der Verhältnisse und der sonstigen Beschäftigungen
des Verfassers, Avenigsten's zu entschuldigen geneigt seyn.
Je unvollständiger aber das Französische bürgerliche
Recht in der Lehre von der wegen eines Vergehns zu lei¬
stenden Gcnugthuung ist, desto nothwendiger war es,
diese Lehre in dem Entwürfe selbst genauer zu bear¬
beiten. Auch an eich mögte es das Bessere seyn, diese
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Lehre dem Strafgesetzbuche vorzubehalten. Denselben
Weg hat der Entwurf eines Strafgesetzbuches für das K.
Sachsen eingeschlagen, welcher sich von ähnlichen Wer¬
ken durch die Sorgfalt unterscheidet, mit der er diese
Lehre bearbeitet hat.

Jedoch man würde sich irren, wenn man der Auf¬
gabe , ein Strafgesetzbuch auszuarbeiten, schon dadurch
zu genügen glaubte, dafs man die Grundsätze des Straf¬
rechts und der Grenzwissenschaften des Strafrechts ge¬
hörig deutete und anwendete. Nicht minder entscheidend
für das Gelingen einer solchen Arbeit ist

der politische Charakter,
den man dem Werbe zu geben hat und zu geben beabsich¬
tiget. Dieser Charakter eines Strafgesetzbuches beruht
auf dem Geiste der Verfassung und der Regierung, unter
deren Schutze und zu deren Schutze das Gesetzbuch ge-
biethen und wirken soll. Andere Strafgesetze fordert die
Zwingherrschaft, andere die väterliche Einherrschaft, an¬
dere die durch eine Adelskammer und durch eine Kammer

der Yolksabgeordneten gemäfsigte Einherrschaft. Andere
Strafgesetze entsprechen dem Interesse einer Regierung,
welche Alles in Allem seyn soll und will: andere dem In¬
teresse einer Regierung, welche die Selbstständigkeit der
Einzelnen möglichst zu ehren trachtet. Man kann die
Menschen nicht besser in Fesseln schmieden, als wenn

man sie recht strengen Strafgesetzen und einer dieser
Strenge entsprechenden Gerechtigkeitspflege unterwirft.
Die Gerichte sind unerbittlich.

Der vorliegende Entwurf ist mit der Absicht ausge¬
arbeitet worden, die gemeine Freyheit und die Freyheit
der Einzelnen bey derjenigen Würde zu lassen, welche
ihr, unbeschadet der öffentlichen Ruhe und Ordnung
verbleiben kann. — Den Einflufs, welchen diese Maxime
auf die Fassung des Entwurfes gehabt hat, will ich jetzt
durch einzelne Fälle und Beispiele, die wichtigeren, er¬
läuteren.
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1) Ein jetzt allgemein anerkannter Grundsatz for¬
dert, dafs die Gercchtiglieitspflege selbstständig d. h. von
der Regierung unabhängig seyn soll. Aus diesem Grund¬
satze folgt unmittelbar, einmal, dafs die Gerechtigkeits-
pflege Tön der Verwaltung zu sondern, und dann, dafs
auch die Bestrafung der Vergehungen ausschliefslich den
Gerichten zu übertragen ist. Der vorliegende Entwurf,
den Grundsatz und diese beyden Folgerungen anerken¬
nend, hat gleichwohl gewisse Vergehen den Verwaltungs¬
behörden vorbehalten, und zwar theils die geringeren
Vergehen, (die Vergehen der XI. und der XII. Klasse,)
insgesammt, theils auch einige der schwereren. Die er-
stere Ausnahme von der Regel läfst sich am leichtesten,
als eine Wohlthat für den Angeschuldigten, vertheidigen.
Der Weg Rechtens ist lang, der Aufwand für die Reise
bedeutend. Die andere Ausnahme, (über welche die
Stimmen getheilter seyn können und werden,) beruht
mehr auf dem Interesse der Regierung. (Sind, nach der
Verschiedenheit der Vergehen, verschiedene Arten von
Strafgerichten zu bestellen ? Wie ist den so lästigen Kom¬
petenzstreitigkeiten zwischen den Strafgerichten und den
Verwaltungsbehörden oder zwischen den verschiedenen
Arten der Strafgerichte vorzubeugen? Wie sind solche
Streitigkeiten zu erledigen? — diese und ähnliche Fra¬
gen glaubte ich aus guten Gründen hier unberührt lassen
zu können.)

2) Von einem Strafgesetzbuche, das den oben be¬
zeichneten politischen Charakter behaupten soll, wird
man vor allen Dingen fordern, dafs es das richterliche
Ermessen, damit dieses nicht in Willkühr ausarte, in
möglichst enge und bestimmte Schranken einschliefse. Und
gleichwohl kann und wird man dem vorliegenden Ent¬
würfe den Vorwurf machen, dafs er dem richterlichen
Ermessen einen größeren Spielraum verstatte, als irgend
ein Werk ähnlicher Art. Warum ist dieser Uebelstand,
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der doch so leicht vermieden werden tonnte, dennoch
nicht vermieden worden ? Ich erlaube mir, zur Verthei-
digung des Entwurfes folgendes anzuführen: Man kann,
was die dem richterlichen Ermessen in Strafsachen (und
insbesondere bei der Zumessung der Sti'afen) zu ver¬
stauende JFreyheit betrifft, nur zwischen zwey Uebcln
das Meinere wählen. Man mufs die Schuldigen entweder
der Wülhühr der Gesetze oder der Willkühr der Gerichte
in einem gewissen Grade Preifs geben. Denn je be¬
schränkter jene Freyheit des Richters ist, je genauer also
die Gesetze die Strafe der einzelnen Vergehen nicht blos
der Art sondern auch dem Grade nach bestimmen, je we¬
higer sie dem Richter verstatten, die gesetzliche Strafe,
nach Mafsgabe der gröfseren oder geringeren Strafbarkeit
der zu richtenden That, zu erhöhn oder zu mindern,
desto weniger kann der Richter die Eigenthümlichkeiten
eines jeden einzelnen Falles berücksichtigen, desto we¬
niger also, bey der unendlichen Verschiedenheit der
Fälle, ein an sich und nicht blos in Reziehung auf die
geschriebenen Gesetze gerechtes Urtheil fällen. Unter
der entgegengesetzten Voraussetzung aber kann der Rich¬
ter allerdings, sey es aus Irrthum oder aus Vorurtheil
oder aus Mitleid oder aus Reclitseifer oder aus einem
andern Grunde, die Strafe entweder höher oder niedriger
ansetzen, als es in der Absicht des Gesetzgebers lag und
als es die Umstände rechtfertigen. Da dürfte nun das
letztere Uebel in mehr als einer Reziehung das kleinere
seyn. Gegen dieses kann man sich durch die Organisation
der Gerichte und durch die Ordnung der Gerechtigkeits¬
pflege sehr bedeutende Gewährleistungen verschaffen.
Das erstere kann nur durch die Ausübung des Regnadi-
gungsrechts gemildert werden; ein Mittel, dessen häufi¬
ger Gebrauch allemal bedenklich ist, das übrigens nur
gegen die übergrofse Strenge, nicht aber gegen die über-
grofse Milde der Gesetze Hülfe leisten kann. Nur in
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einer Beziehung tonnen die Gesetze nicht ohne d
höchste Gefahr und sollen sie unter keiner Bedingun
den Richter sich selbst überlassen, — in Beziehung ai
das Urtheil, ob eine gewisse That als bey Strafe gebolht
oder verbolhen Zu betrachten sey oder nicht. Es giel
allerdings Vergehen;, welche .sich , wie z. B. der Diel
ßtahl, die Brandstiftung, die Verfälschung einer Urlumd
durch einen Gattungsbegriff so bestimmen lassen, daf;
was die Anwendung des Strafgesetzes auf einzelne Fä'l,
(oder die Subsumtion einzelner Fälle unter das Gesetz
betrifft, der-richterlichen Willkühr schon durch die Au
Stellung des Gattungsbegriffs Ziel und Maafs gesetzt is
Aber bey anderen Vergehen, — z. B. wenn sich der Ai
griff auf ein bestimmtes Gut nach der Verschiedenheit de
Verhältnisse auf das mannigfaltigste gestalten bann, "-
würde man der richterlichen Willkühr Thür und The

öffnen, wenn man sich damit begnügen wollte, den Ga
tungsbegriff des Vergehens als Bedingung der Strafdre
hung aufzustellen. Bann mufs man vielmehr die einzelne
Fälle aufzählen und auf diese die Strafdrohung beschräi
ken, sey es auch auf die Gefahr hin , den einen oder de
andern der möglichen Fälle gänzlich zu übersehn. We
chen Misbrauch läfst z. B. ein Strafgesetz zu, welche
nur von dem Gattungsbegriffe des Hoch- oder des Lanc
.verrathes ausgeht, sollte es auch den Begriff durch ein
Anzahl Beyspiele erläutern! Wenn das richterliche Ei
messen auf die Zumessung der Strafe beschränkt ist, s
kann ein Jeder sich gegen richterliche WiHhühr auf de
vollkommenste sichern; er hat weiter nichts zu thun, al
sich strafbarer Handlungen zu enthalten. Aber wenn da
Gesetz den Gerichten verstattet, ja sie verleitet, auc
solche Handlungen mit einer Strafe zu belegen, dere
Strafbarkeit Niemand in voraus erkennen kann, so ist ei
Jeder, so ist auch der rechtlichste Mann der Willküh
des Richters Preifs gegeben. — Uebrigens glaube ic'
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nicht mit dieser Vertheidigung eine jede Bestimmung
des Entwurfes gegen den in Frage stehenden Vorwurf
gerettet zu haben. Oft genug habe ich bey der Ausar¬
beitung dieses Entwurfes das Bedürfnifs gefühlt, einzelne
Lehren oder Sätze mit sachkundigen Männern zu bespre¬
chen, nur in der Ueberzeugung einige Beruhigung fin¬
dend, dafs der erste Gufs eines solchen Werkes am besten
Ton einem Einzigen ausgehe.

3) Ein Gesetzbuch, das den oben bezeichneten Cha¬
rakter behaupten will, mufs vor allen Dingen des Guten
nicht zu viel thun d. h. nicht solche Handlungen bey Strafe
verbiethen, welche ohne Nachtheil oder Gefahr erlaubt
bleiben können, ja sich schon dann des Strafens enthalten^
wenn das Strafverboth ein gröfseres Uebel seyn würde,
als die That, gegen welche es gerichtet werden soll. Ein
jedes Verboth, das der Staat bey Strafe erläfst, hat in Be¬
ziehung auf den, gegen welchen es gerichtet ist, das In¬
teresse der äufsern Freyheit gegen sich. Dem Staate liegt
gleichsam der Beweis ob, dafs diese* Interesse von dem
öffentlichen überwogen werde. Das Leben verliert Seinen
Beitz, der Staatsschutz seinen Werth, wenn man auf al¬
len Wegen und Stegen, bey einem jeden Sohritte, den
man thut, von der Gefahr, sich eines Vergehns schuldig
zu machen, bedroht, von den Blicken lauernder Ge¬
richtsdiener bewacht wird. Man wird daher in dem vor¬

liegenden Entwürfe eine gute Anzahl Vergehen vermissen
oder nicht finden, die in Werken ähnlicher.Art zu finden
sind. Der Entwurf setzt z. B. voraus, dafs die Gesetz¬
gebung den Grundsatz der Freyheit des Handels und der
Gewerbe, anerkenne; und schrm durch diese Voraussez-
zung wurden eine Menge Strafdrohungen, als unnüthig
oder vielmehr als unzulässig, beseitiget. Er erklärt fer¬
ner nicht immer jeden Verein, welcher sich ohne eine
obrigkeitliche Erlaubnifs oder ohne dafs ihn ein beson¬
deres Gesetz zuläfst, bildet, für strafbar; er nimmt den

Zachariä Strafgesetzbuch. 2
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sogenannten Wucher überall nicht unter die Vergehen auf,
er bestraft nicht schon das blofse Einsetzen in eine aus¬
wärtige Lotterie oder in ein auswärtiges Lotto u. s. w.
Will man nun doch diese und ähnliche Handlun¬
gen, deren Strafbarheit so zweydeutig ist, in das Ge-
bicth der Strafgesetzgebung ziehn, so geschehe es wenig¬
stens nicht in dem Strafgesetzbuche, sondern mittelst be¬
sonderer Verordnungen, damit das auf die Dauer Berech¬
nete von dem blos einstweilen Verbothenen desto augen¬
fälliger unterschieden, der Druck wenigstens durch die
möglichste Bestimmtheit der Strafdrohungen gemildert
werde. Selbst solche Handlungen bedroht der Entwurf
nicht mit einer Strafe, welche zwar allerdings nach Zeit
und Umständen strafbar und in einem hohen Grade straf¬
bar seyn hünnen, welche man jedoch nicht in Toraus,
d. h. nicht ehe diese Zeiten nnd Umstände eintreten,
mit einer Strafe bedrohn hann, ohne der Drohung eine
sehr allgemeine und eben deswegen verwerfliche Fassung
zu geben; er enthälfraus diesem Grunde z. B. heine Straf¬
drohung gegen alle Klubbs oder politische Gesellschaften. —
Uebpgens will ich nicht behaupten, dafs mir nicht, so
sehr ich .auch mit Vergehen haushälterisch zu seyn suchte,
noch ' manche Strafdrohungen entschlüpft seyn hünnen,
welche der hier vertheidigte Grundsatz in das Strafgesetz¬
buch aufzunehmen untersagte. Denn ich hatte Werke
vor Augen, welche, (eines anderen Geistes nnd auf andere
Verhältnisse berechnet,) mit Vergehen nur zu freygebig
sind. So werden z. B.in dem Entwürfe auch diejenigen
mit einer Strafe bedroht, wjjlche durch grobe Trunken¬
heit oder durch Fluchen und Schwüren oder durch an¬
dere Unziemlichheit ein üfifentliches Aergernifs geben.
Doch erlaube ich mir, gerade in Beziehung auf diese Bey-
spiele, die Frage: Ist nicht eine Verletzung des öffent¬
lichen Anstandes, gleich als eine Verletzung der der bür¬
gerlichen Gesellschaft überhaupt gebührenden Achtung,
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(mithin gleich als eine Injurie,) schon von Rechtswegen "
strafbar ?

4) Dem Grundsätze, dafs man bey der Strafgesetz¬
gebung nicht mit Vergehen verschwenderisch seyn soll,
nahe veinwandtist der Satz^ dafs man nicht eine jedeThat,
die, wenn sie mit Vorsatz begangen worden ist, den Ge¬
setzen nach ein Vergehen ist, auch dann, wenn sie in
einer Fahrlässigheit ihren Grund hat, mit einer Strafe zu
bedrohn habe; sondern dafs die Fahrlässiglieit im Allge¬
meinen überall nicht, "sondern nur in einzelnen Fällen und
zwar so für strafbar zu erklären sey, dafs das Gesetz die
Handlungen, welche durch ihre Folgen gefährlich werden
hünnen, einzeln zu bezeichnen, und eine jede dieser Hand¬
lungen für sich mit einer Strafe zu belegen ha?. Diese
Maxime, welche in einem gewissen Grade das Ansehn
des Römischen Rechts und noch mehr das Ansehn eines
neueren Deutschen Gesetzbuches, des Oesterreichischen,
für sich hat, entspricht dem Interesse der Freyheit um so
mehr, da sonst, ( denn auch die unschuldigsten Handlun¬
gen können unter unglücklichen Umständen eine gesetz¬
widrige Wirkung zur Folge haben,) das ganze Leben
des Menschen, ein jedes Vergnügen, ein jedes Beginnen,
Ton der Furcht vor einer im Dunkeln umhersuhleichen-
den Gefahr umlagert seyn würde, da ferner ein Gesetz,
welches die Fahrlässigheit im Allgemeinen bestraft, sei¬
nem "Wesen nach zu denen gehört, welche strafen, ohne
gewarnt zu haben. ■ Freyljch ist diese Maxime in der An¬
wendung mit einer doppelten Schwierigkeit verbunden.
Es ist zu fürchten, entweder, dafs das Gesetz nicht alle
die Handlungen /, welche wegen ihrer möglichen Folgen
gefährlich sind, einzeln aufzählen könne, oder, dafs es,
um in dieser Beziehung zu einer gewissen Vollständigkeit
zu gelangen, doch wieder zu allgemeiner gefafsten Straf-
verbothen seine Zuflucht nehmen müsse. In der That, so
viele Sorgfalt man auch anwende, so vielen Scharfsinn

2 *
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Jttan auch aufbiethen könne, — b e y d e n Klippen auszu¬
weichen ist kaum möglich. Die minder gefahrliche ist die
erstere. Am meisten verdient wohl die allgemeinere Fas¬
sung der Strafverbothe in den Fällen Entschuldigung, in
welchen die Fahrlässigkeit eine Vergiftung oder eine Ver¬
wundung durch Feuergewehr oder eine P'euersbrunst zur
Folge haben kann. Wenigstens rechnet der vorliegende
Entwurf, was die gegen, die Vergehen aus Fahrlässigkeit
■gerichtetenStrafgesetze betrifft, auf diese Entschuldigung.

Endlich: 5) Sowie di aw» ''gierung im Regieren zu
viel thun kann, so giebt es auch eine zudringliche Ge¬
schäftigkeit der Gerichte. Allerdings ist der Staat ver¬
pflichtet, die Strafgesetze, so oft sie verletzt werden, —
und zwar, wenn der Schuldige unvermögend ist, auf
öffentliche Kosten — in Vollziehung zu setzen. Aber
nicht so weit erstreckt sich diese Verbindlichkeit, dafs
der Staat auch eine jede Vergehung durch die Gerichte
von Amtswegen bestrafen zu lassen hätte; nicht so
weit sein Recht. Sondern nicht blofs in den Fällen, in
welchen die Gerichte (oder die Rehörden der gerichtli¬
chen Polizey,) wenn sie von Amtswegen das Strafver¬
fahren einleiten dürften, in die innersten Geheimnisse der
Familien einzudringen , die Macht haben würden, — also
z. B. nicht blofs bey dem Ehebruche, bey dem Hausdieb¬
stahle, — sondern überhaupt in allen den Fällen, in wel¬
chen die Bestrafung eines verübten Vergehens ohne eine
gemeine Gefahr unterbleiben kann, sobald die durch die
That beeinträchtigte Parthey die That ungerügt läfst, ha¬
ben die Gerichte, ehe sie gegen den Thäter das Strafverfah¬
ren einleiten, die Anzeige dieser Parthey abzuwarten. Stra¬
fen ist keine Freude, kein Gewinn; wie wollte, wie dürfte
man ohne Noth strafen? Z. B. der Diebstahl, (mit Aus¬
nahme des Hausdiebstahles,) wird von den Gerichten bil¬
lig von Amtswegen bestraft; denn wer sich an dem Ei-
genthume des Einen vergreift, wird seine Hand auch nach
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dem Eigenthume Anderer ausstrecken. Aber das Recht
der Gerichte, eine Verwundung zu bestrafen, kann in der
Kegel, (wegen der Ausnahmen erlaube ich mir auf den
Entwurf zu verweisen , welcher nach der hier in Frage
stehenden Maxime ausgearbeitet worden ist,) ohne Be¬
denken von der Rüge des Verwundeten abhängig ge¬
macht werden; denn wer die und die bestimmte Per¬
son verwundet, ist deswegen noch nicht auch von je¬
dem Anderen zu fürchten. Ueber die Anwendung die¬
ser Maxime auf einzelne Fälle kann und wird es nicht
an einer Verschiedenheit der Ansichten fehlen. Da-
bey kommt es vorzüglich darauf an, ob man den si¬
cherern oder den freundlicheren Weg vorzuziehen ge¬
neigt ist.

Was den politischen Charakter eines Strafgesetz¬
buches betrifft, hat es weniger Schwierigkeit, die
Grundmaximen der Gesetzgebung zu finden, als diese
Maximen folgerichtig durchzuführen. Dagegen ist bey
den Bestimmungen, welche ein Strafgesetzbuch aus

dem Völkerrechte
zu entlehnen oder aus Achtung für die völkerrechtlichen
Verhältnisse aufzustellen hat, die Festsetzung der Grund¬
sätze oder die Wahl unter den verschiedenen Meinungen
über diese Grundsätze die schwierigere Aufgabe. Denn
es giebt kaum zwey Schriftsteller, kaum zwey Gesetzge¬
bungen, welche z. B. in der Beantwortung der Fragen
mit einander übereinstimmten, ob und wie man die im
Auslande oder die gegen Auswärtige verübten Vergehen
zu bestrafen habe. Die Grundansicht, von welcher ich
diesem Entwui'fe bey den in das Völkerrecht einschlagen¬
genden Bestimmungen ausgegangen bin, ist die, dafs
nicht blofs alle Deutsche, sondern dafs alle Europäische
Staaten einen einzigen Staat, einen Völkerstaat, bilden,
dafs mithin die völkerrechtlichen Aufgaben der Strafge-
setBgebung ganz so beantwortet weiden können und müs-
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•sen, als ob sie das Verhä'ltnifs zwischen den verschiede¬
nen Bestandtheilen eines und desselben St&itsgebiethes,
(vorausgesetzt, dafs sich diese Bestandtheile ihrer Ver¬
fassung und ihren Rechten nach von einander unterschie¬
den,) zum Gegenstande hätten. So wie diese Ansicht
an sich die würdigere ist, so schien ihr auch nicht nur die
Verfassung des unter den Deutschen Staaten bestehenden
Bundes, (und diese Staaten kommen bey der Strafgerech-
tigheitspflege am häufigsten mit einander selbst in Berüh¬
rung,) sondern auch der heutige völkerrechtliche Zustand
von Europa überhaupt ausschliefslich das Wort zu spre¬
chen. Ein jeder, wenn auch noch so geringer Bey trag
zu dem grofsen Werke, an welchem die Europäische
Menschheit seit Jahrhunderten arbeitet, — ihre völker¬
rechtlichen Verhältnisse nach der Idee eines Völkerstaates
zu gestalten , — hat die höchsten Interessen unseres Zeit¬
alters für sich. Vielleicht ist auf einige neuere Arbeiten
im Fache der Strafgesetzgebung das kayserlich Franzö¬
sische Dekret vom 23sten October 1811 nicht ohne Eiri-
flufs gewesen. Aber die Französische Gesetzgebung be¬
urkundet durch mehrere ihrer Vorschriften den Geist ei¬
nes sich scharf von dem Auslande absondernden Staates.

Zum Schlüsse noch Einiges über
den Umfang und über den innern Bau des

Entwurfes.
Einige neuere Deutsche Strafgesetzbücher, z. B. das

Strafgesetzbuch des K. Baiern, der Entwurf eines Straf¬
gesetzbuchs für das K. Hannover, heschränken sich auf
die schwereren Vergehen; andere, z. B. das kayserlich
Oesterreichische Strafgesetzbuch, der neue Entwurf ei¬
nes Strafgesetzbuchs für das R. Baiern, verbreiten sich
über die sämmtlichen Vergehen, auch über die leichteren.
Der vorliegende Entwurf ist nach dem letzteren Plane
ausgearbeitet worden , und mufste nach diesem Plane aus¬
gearbeitet werden, weil sonst die Lehre v,on der Fahr-
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lässigkeit und die von den nicht beabsicliten Folgen einer
Vergehung, so wie die eine und die andere Lehre in dem
Entwürfe behandelt worden ist, gleich als ein Bruchstück
da gestanden haben würde. Auch hiervon abgesehn, sind
gerade die geringeren Vergehen, theils weil sie so häu¬
fig verübt werde» ,• theils weil es in den meisten Deut¬
schen Staaten an gnügenden gesetzlichen Vorschriften für
diese Vergehen fehlt, von so grofsem praktischen Iriter-
esse, dafs eine neue Strafgesetzgebung billig auch auf
diese Vergehen zu erstrechen ist.

Dafs bey der Ausarbeitung des vorliegenden Entwur¬
fes auf die gehörige Stellung der einzelnen Lehren und
Sätze,.so wie auf die Worlfassung, die möglichste Sorg¬
falt verwendet worden ist, dafs ich eben so, (wenn auch
vielleicht nicht immer mit Erfolg,) bemüht gewesen bin,
die Kunst künstlich zu verbergen, d. h. den Unterschied
zwischen dem wissenschaftlieben Vortrage einer Lehre des
Strafrechts und zwischen dem Vortrage derselben Lehre
in einem Gesetzbuche zu beobachten, — dieses würde
ich vergeblich darzuthun suchen, wenn der Entwurf nicht
dafür zeugen sollte. Aber das mufs ich noch besonders
bemerken, dafs der ganze innere Bau des Entwurfes, der
gesammte technische Werth der Arbeit, wenn sie anders
einen solchen hat, auf der in dem Entwürfe vorgeschla¬
genen Klassifikatio n der Vergehen beruht. Die
Idee einer solchen Klassifikation ist beinesweges neu ; sie
liegt am Ende einem jeden Strafgesetzbuche, wenn auch
mehr oder weniger bestimmt ausgesprochen, zum Grunde.
Könnte der Entwurf in dieser Beziehung irgend eine Ei-
genthümlichkeit in Anspruch nehmen i so wäre es nur die,
dafs der Entwurf, da er alle Vergehen nur mit einer und
derselben Art der Strafen bedroht, jene Idee reiner dar¬
stellen und ihr zu einem entscheidenderen Einflüsse auf
den gesammten Bau und auf die Vereinfachung der Straf¬
gesetzgebung verhelfen konnte. Auch darauf mache ich
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keinen Anspruch, dafs ich , das Maafs der Strafe einer
jeden einzelnen Klasse der Vergehen bestimmend, schlecht¬
hin das rechte Maafs getroffen habe. Alle gesetzliche Be¬
stimmungen, welche nach Zahl, Maafs oder Gewicht ge-
fafst sind, lassen eine Verschiedenheit der Ansichten zu,
eignen sich vorzugsweise zur Berafhung mit Mehreren.
Auch kann, nach dem Baue des Entwurfes, jenes Maafs
erhöht oder herabgesetzt werden ohne dafs deswegen das
Gebäude selbst wanlit. Aber das darf ich behaupten oder
das mufs ich bekennen, dafs die Möglichheit und dieNoth-
wendigheit der vorgeschlagenen oder einer ihr gleichgel¬
tenden Klassifikation unmittelbar aus den Grundsätzen folgt,
von welchen der Entwurf überhaupt ausgeht; dafs ich es
für unmöglich halte, eine Arbeit dieser Art ohne eine
solche Klassifikation mitErfolgzu unternehmen; dafs, wenn
man diese Xdee an sich und nicht blofs die Ausführung dersel¬
ben im Einzelnen verwirft, der vorliegende Entwurf a's
ein Ganzes in sich selbst zerfällt.

(Auf diese Klassonordnung der Vergehen bezieht
sich eine

A b k ü r z u n g.
welche im zweyten Theile des Entwurfes fast in einem
jeden Satze vorkommt. Die Sätze endigen sich nicht mit
Worten, sondern mit Zahlen. Es heilst z. B. « Wer ei¬
nen Gefangenen aus der Haft befreyt; — VII. VIII. odor
IX.» Es ist zu lesen: Wer einen Gefangenen aus der
Haft befreyt, macht sich — oder ist — eines Vergehens
der siebenten oder der achten oder der neunten Klasse

schuldig.)
Vielleicht erwartete man, in dieser Abhandlung ein

Unheil über die neueren Werke und Arbeiten in dem

• Fache der Strafgesetzgebung zu finden. Aber so wie
man es nur zutrauen wird, dafs ich in meinen Vorgängern
meine Lehrer verehre, so versteht es sich von selbst, dafs
ich mich nicht entschlossen haben würde, diesen Ent-



— 25 —

wurf durch den Druck bekannt zu machen, wenn ich
nicht der Meinung oder des Wahnes gewesen wäre, dafs
die Vorarbeiten noch Einiges zu wünschen übrig liefsen.
Doch es ist ein Leichtes, höher zu stehen, als Andere,
wenn man auf den Schultern Anderer steht. Aber es ist
eine nicht kleine Schande, wenn man sich über die Wür¬
digeren erhebt.

So viel! —- Nie habe ich der Beendigung einer Ar¬
beit mit solcher Sehnsucht entgegengesehn, als der Vol'-
cndung des vorliegenden Entwurfs.

Es ist ein wahrhaft unheimliches Ding, immer und
ewig bey Vergehen, in der Schattenseite der Menschheit,
zu verweilen. Die Einbildungskraft verwandelt die Ver¬
brechen in Verbrecher; sie drohen, sie führen den Streich.
Oder es beschlich mich das Gefühl, das die Reisenden
ergreift, welche die Bergwerke des Todes bey dem alten
'Hieben in Aegypten besuchen. Ueberall Gebeine und
Spottbilder des Lebens und Ruinen menschlicher Gröfsc
und Staub; und plötzlich rollt der Beschauer mit diesem
Geleite in eine schauerliche Tiefe hinab.

Heidelberg, den 21. März 1826.

Zachariä.
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